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Beschluss 
zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Projekt Fontus - Zukunftssichere Kälteversorgung der LVR-Gebäude in Köln-Deutz 
hier: Vorstellung der Planung und der Kosten

Beschlussvorschlag:

Der Planung und den Kosten in Höhe von 1.467.000,00 € brutto für das Projekt Fontus - 
Zukunftssichere Kälteversorgung der LVR-Gebäude in Köln-Deutz wird gemäß Vorlage 
Nr. 14/6 zugestimmt. Die Verwaltung wird mit der Durchführung der Maßnahme 
beauftragt. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: 1.467.000,00 
€

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

H ö t t e



 

 

Zusammenfassung: 
 
Ein Großteil der in der Zentralverwaltung installierten Kältemaschinen wird mit dem Käl-
temittel R 22 (Chlordifluormethan; gehört zur Gruppe der teilhalogenierten Kohlenwas-
serstoffe H-FCKW ) betrieben. Dieses darf ab dem 01.01.2000 nicht mehr in Neuanlagen 
eingesetzt werden. Gleiches gilt seit dem 01.01.2001 auch in Neuanlagen europaweit 
(EG-VO 2037/2000). 
Ab dem 01.01.2015 darf dieses Kältemittel auch nicht mehr in Bestandsanlagen erneuert 
bzw. nachgefüllt  werden und ist somit in Gänze zur weiteren Verwendung verboten.  
Vom LVR-Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist daher unter dem Gesichtspunkt 
der Umweltverträglichkeit sowie der Betriebskostensenkung bzw. Wirtschaftlichkeitsstei-
gerung ein Konzept zur Nutzung der Grundwasserkälte, als Ersatz der herkömmlichen 
Kälteerzeugung, für die Gebäude der Zentralverwaltung entwickelt worden. 
Aufgrund der Lage der Zentralverwaltung in direkter Rheinnähe, bietet sich die Nutzung 
des thermischen Potentials von Grundwasser als Energiequelle in ökonomischer wie auch 
ökologischer Hinsicht für den Ersatz der bisher betriebenen Kältemaschinen an.  
 
Daher ist geplant, die Gebäude Horion-Haus und Landeshaus an einen noch zu bohrenden 
Förderbrunnen auf der Grünfläche vor dem Landeshaus anzuschließen. Von hier aus er-
folgt die Zuleitung des Grundwassers über Rohrleitungen im Erdreich in das Landeshaus. 
Die Anbindung an das Horion-Haus gestaltet sich schwieriger, da die Herman-Pünder 
Straße unterquert werden muss. Hierzu wird ein Stollen in geschlossener Bauweise er-
stellt, der nach erfolgter Baumaßnahme verfüllt wird. 
Die Ableitung des Grundwassers erfolgt, wie in der Anlage dargestellt, über eine Rohr-
trasse als Druckleitung in der Grünfläche zwischen Mindener Straße und der Ostseite 
Landeshaus sowie entlang der Urbanstraße. Von dort wird die Ableitung über ein Ent-
spannungsbauwerk mittels einer in Gefälle verlegten drucklosen Rohrtrasse unterhalb des 
von der Stadt Köln erstellten Rheinboulevards in den Rhein geführt.  
 
Die Baukosten betragen laut Kostenberechnung 1.467.000,- € brutto incl. BPS und EPL. 
Das Projekt wurde in der Haushaltsplanung 2014 sowie 2015/2016 berücksichtigt. 

 



 

 

 
Begründung der Vorlage Nr. 14/6: 
 

Projekt Fontus – Zukunftssichere Kälteversorgung der LVR-Gebäude in Köln-Deutz  

 

Hier: Vorstellung der Planung und der Kosten 

1.  Veranlassung 

Die europäische Verordnung EG 1005/2009, seit dem 01.01.2010 in Kraft getreten, re-
gelt den zukünftigen Umgang mit ozonschädlichen Kältemitteln (Teilhalogenierte FCKW’s, 
z.B. das Kältemittel R22). Sie schreibt verbindlich vor, dass diese Kältemittel generell in 
Kälteerzeugungsanlagen ab dem 01.01.2015 nicht mehr verwendet werden dürfen. Die-
ses Verbot trifft sowohl die Neu-, als auch alle Altanlagen. Nach dem genannten Termin 
gibt es weder einen Bestandsschutz noch eine Übergangsfrist. 
Nach der o.g. Verordnung darf also auch bei Reparaturen und Wartungen an den betrof-
fenen Kälteanlagen das Kältemittel R 22 nicht mehr verwendet werden. 
 
Vor dem Hintergrund der nun ausgelaufenen Betriebserlaubnis der mit FCKW-haltigen 
Kältemittel betriebenen Kältemaschinen stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die Kälte-
erzeugung in den Gebäuden der Zentralverwaltung des LVR mit dem Energieträger 
Strom, welcher bei den vorhandenen Kältemaschinen im hohen Maß verbraucht wird, im 
Hinblick auf steigende Energiekosten und ökologische Belange (CO2-Emission bei der 
Stromerzeugung) überhaupt noch zeitgemäß ist.  
 
Mit einer bereits dem Ausschuss vorgelegten Machbarkeitsstudie (Vorlage Nr.  13/3175) 
hatte die Verwaltung daher die Umstellung der Kälteversorgung der gesamten Zentral-
verwaltung auf Grundwasserkühlung vorgeschlagen. 
 
Aufgrund der beabsichtigten Neuordnung des Grundstückes am Ottoplatz wird  die ge-
plante Kälteversorgung mittels Grundwasser für das LVR-Haus im folgenden Durchfüh-
rungsbeschlussvorschlag nur noch nachrichtlich erwähnt. Der zukünftige Anschluss eines 
neuen Bürogebäudes ist technisch wie auch wasserrechtlich noch möglich, da der Fach-
bereich 24 eine wasserrechtliche Entnahmeerlaubnis für die gesamte benötigte Grund-
wassermenge bereits vorliegen hat. Hierzu müsste allerdings ein weiterer Brunnen ge-
bohrt und eine neue Ableitung bis an das vorhandene Einleitbauwerk herangeführt wer-
den. 
 
Diese Vorlage beinhaltet daher die Begründung für den Bau einer Brunnenanlage, die 
zukünftig das Landeshaus und das Horion-Haus mit Grundwasserkälte versorgen soll. 

1.1 Beschlusslage 

Der Bauausschuss stimmte am 10.10.2013 der Maßnahme „Projekt Fontus –
Zukunftssichere Kälteversorgung der LVR-Gebäude in Köln-Deutz“ dem Grunde nach zu 
und beauftragte die Verwaltung mit der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau.  
In der Sitzung des Umweltausschusses am 13.02.2014 wurde den Vergaben zur Beauft-
ragung der Planungsleistungen der „Technischen Ausrüstung“ und der „Ingenieurbauwer-
ke“ zugestimmt. 
 
Der im Vorfeld der Planung ermittelte grobe Kostenansatz basiert auf der dem Grund-
satzbeschluss zugrunde liegenden Machbarkeitsstudie und lag bei 2.225.000.-€ brutto. In 
dieser Summe waren alle drei Gebäude der Zentralverwaltung (Horion-Haus, LVR-Haus, 
Landeshaus) berücksichtigt.  
 



 

 

Inzwischen liegen die Kostenberechnungen der beauftragen Planungsbüros vor.   
Danach stellen sich die Kosten für die Maßnahme ohne LVR-Haus wie folgt dar: 
 

Zusammenfassung Kostenberechnung 
Kostengruppe Bezeichnung   Kosten brutto 

400 

410 
Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen (im Ge-
bäude) 219.517,00 € 

440 Starkstromanlagen (im Gebäude) 33.903,00 € 
480 Gebäudeautomation (im Gebäude) 102.101,00 € 
490 sonstige Maßnahmen (im Gebäude) 18.327,00 € 

Summe Kostengruppe 400 373.848,00 € 

500 
537 

Kanal- und Schachtbauanlagen (Ablei-
tung) 511.935,00 € 

538 Wasserbauliche Anlagen (Förderbrunnen) 112.536,00 € 

Summe Kostengruppe 500 624.471,00 € 

700 
730 Honorarkosten 331.627,00 € 

Intern Eigenplanung 20.770,00 € 

Intern BPS 116.284,00 € 

Gesamtkosten 1.467.000,00 € 

2.  Kälteversorgung mit Grundwasser 

Wie unter Punkt 1 dargestellt, wurde vom LVR-Fachbereich 24 ein Konzept für die Nut-
zung von Grundwasser als Kältemedium erarbeitet. Auf Grund der Lage der Gebäude der 
Zentralverwaltung in direkter Rheinnähe, bietet sich das thermische Potential von 
Grundwasser als Energiequelle in ökonomischer wie auch ökologischer Hinsicht an. Damit 
werden die elektrisch betriebenen Kältemaschinen bei Durchführung der hier beschriebe-
nen Maßnahme überflüssig.  
Es ist geplant, die Gebäude Horion-Haus und Landeshaus an einen Förderbrunnen anzu-
schließen. Dieser soll auf der Grünfläche vor dem Landeshaus gebohrt werden (siehe 
Planausschnitt mit Pfeil).  
 

 
 

Von hier aus erfolgt die Zuleitung des Grundwassers über Rohrleitungen im Erdreich in 
frostfreier Lage zum Landeshaus. Zur Anbindung an das Horionhaus muss die Hermann-
Pünder-Straße unterquert werden. Hierzu wird ein Stollen in geschlossener Bauweise, 
dem sogenannten „Kölner Stollen“, erstellt und nach Fertigstellung verfüllt. 



 

 

Das geförderte Grundwasser wird in einem geschlossenen Kreislauf über einen Wärme-
tauscher geführt und nimmt dort Wärme auf, ohne sich mit dem Sekundärkreis zu 
durchmischen (siehe Systemskizze unten, Darstellung von 2 getrennten Kreisläufen). 
Durch die Wärmeaufnahme des Grundwassers wird auf der anderen Seite des Wärmetau-
schers das dort zirkulierende Kreislaufwasser heruntergekühlt. Somit steht wiederum 
kaltes Wasser für die Raumkühlung zur Verfügung. 
 

 
 
Das geförderte Grundwasser wird somit über eine Systemtrennung in den Prozess einge-
bunden, eine Verunreinigung kann aus diesem Grund nicht erfolgen. Das Grundwasser 
wird aber infolge der Wärmeübertragung von rd. 11 °C auf ungefähr 17 °C erwärmt. 
 
Aufgrund dieser Temperaturanhebung muss das so erwärmte Grundwasser direkt in den 
Rhein abgeleitet werden, da eine Einleitung ins Erdreich insgesamt zu einer erhöhten 
Grundwassertemperatur führen würde. Das ist wasserrechtlich nicht zulässig.  
 
 
Die Ableitung des Grundwassers erfolgt, wie in der Anlage dargestellt, über eine Rohr-
trasse als Druckleitung in der Grünfläche zwischen Mindener Straße und der Ostseite 
Landeshaus, sowie entlang der Urbanstraße. Von dort wird die Ableitung  über ein Ent-
spannungsbauwerk mittels einer mit Gefälle verlegten drucklosen Rohrtrasse unterhalb 
des von der Stadt Köln erstellten Rheinboulevards in den Rhein geführt.  
 
Das Einleitbauwerk in den Rhein (Dimension DN 500) wurde bereits in Abstimmung mit 
der Stadt Köln im Zuge der Baumaßnahme zur Erstellung der Treppenanlage im Frühjahr 
2014 unterhalb der sichtbaren Treppenstufen zwischen der Hochwasser-Schutzwand und 
dem Rhein erstellt. 
 
Die geplante Trassenführung (siehe Anlage) hat sich nach Prüfung aller in Frage kom-
menden Leitungsführungen als die wirtschaftlichste und technisch sinnvollste herausge-
stellt. Kürzere Trassenführungen sind aufgrund von vorhandenen Leitungen, Öltanks, 
Fundamenten etc. nicht möglich oder bautechnisch wesentlich aufwendiger. 
 
Die aufgenommen Oberflächen (Gras-, Teer-, Pflasterdecken etc.) werden dem ursprüng-
lichen Erscheinungsbild entsprechend wiederhergestellt.  
Die Bodendenkmalbehörde der Stadt Köln ist über den jetzigen Verlauf der Rohrtrasse 
unterrichtet und wird vor Beginn der Tiefbauarbeiten verständigt. 
 
Die Fördergenehmigung zur Entnahme des Grundwassers, wie auch die Einleitgenehmi-
gung in den Rhein, liegen dem LVR vor. 
 
Neben dem ca. 30 m tiefen Förderbrunnen am Landeshaus mit einem Durchmesser von 
980 mm und einer Leistung von 1.150 kW werden rd. 490 m Druckrohrleitungen in den 



 

 

Dimensionen DN 160 bis DN 280 verbaut. Hierfür werden ca. 525 m³ Erdaushub notwen-
dig, welcher auch wieder verfüllt werden muss. 
 

3. Ausblick 

In einem weiteren Projektschritt kann das vorhandene thermische Potential des Grund-
wassers auch zur Wärmeversorgung genutzt werden. 
Hierfür könnte das Horionhaus mittels einer Wärmepumpe über das Grundwasser  
in Verbindung mit dem Projekt Firun beheizt werden. 
 
Weiterhin ist angedacht die Abwärme des von LVR-Infokom im Horion-Haus betriebenen 
Netzknotens ebenfalls zur Beheizung des Horion-Hauses zu nutzen.  
 
Damit geht die in der IT eingesetzte elektrische Energie nicht wie bisher einfach als un-
genutzte Abwärme verloren, sondern wird einer Zweitverwertung bei der  Gebäudebehei-
zung zugeführt.  
Die möglichen technischen Optionen werden vom GLM zur Zeit untersucht und, sofern 
technisch und wirtschaftlich sinnvoll, in einer gesonderten Vorlage dargestellt.  

4. Ökologisches Bauen 

Die Regelstandards des ökologischen Bauens finden hier keine Anwendung. 
Die Maßnahme ist ökologisch und ökonomisch vorteilhaft, da infolge des Wegfalls der 
elektrisch betriebenen Kältemaschinen Strom in erheblichem Maße eingespart werden 
wird und auf chemische Kältemittel verzichtet werden kann. 

5. Externes Beteiligungsverfahren 

Es mussten wasserrechtliche Erlaubnisse eingeholt werden. Das externe Beteiligungsver-
fahren ist abgeschlossen; alle notwendigen Genehmigungen liegen vor. 

6. Baukosten 

Die Baukosten betragen laut Kostenberechnung 1.467.000,- € brutto inkl. BPS und EPL. 

7. Finanzierung 

Das Projekt wurde in der Haushaltsplanung 2014 sowie 2015/2016  
berücksichtigt. 
 

 

Im Auftrag 

 

A l t h o f f  
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